
1.1. StGB - Besonderer Teil

haltlich falsch herstellt, diese Herstellung bewirkt 
oder von einer solchen Urkunde mit falschem Inhalt 
Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 243
Nötigung zu einer Aussage
Wer als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines 
Untersuchungsorgans in einem Strafverfahren 
Zwangsmittel anwendet oder anwenden läßt, um 
Geständnisse oder Aussagen zu erpressen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

§ 244
Rechtsbeugung
Wer wissentlich bei der Durchführung eines gericht
lichen Verfahrens oder eines Ermittlungsverfahrens 
als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines Un
tersuchungsorgans gesetzwidrig zugunsten oder zu
ungunsten eines Beteiligten entscheidet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

4. Abschnitt 
Straftaten unter Verletzung 
dienstlicher Pflichten

Geheimnisverrat

§ 245
(1) Wer entgegen einer ihm durch Gesetz, Arbeits
vertrag oder von einem Staats- oder Wirtschaftsor
gan ausdrücklich auferlegten Pflicht geheimzuhal
tende Dokumente oder Gegenstände für Unbefugte 
zugänglich aufbewahrt oder solche Dokumente oder 
Gegenstände abhanden kommen läßt oder in ande
rer Weise geheimzuhaltende Tatsachen offenbart, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.
(2) Wer sich von einer Person, der durch Gesetz, 
Arbeitsvertrag oder von einem Staats- und Wirt
schaftsorgan eine Geheimhaltungspflicht ausdrück
lich auferlegt ist, durch unlautere Methoden die Of
fenbarung geheimzuhaltender Tatsachen erschleicht 
und dadurch staatliche oder gesellschaftliche Inter
essen vorsätzlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Wer durch die Tat staatliche oder wirtschaftliche 
Interessen oder die Sicherheit der Deutschen Demo
kratischen Republik erheblich gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu acht Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.

§246
Wer fahrlässig entgegen einer ihm durch Gesetz, Ar
beitsvertrag oder von einem Staats- oder Wirt
schaftsorgan ausdrücklich auferlegten Pflicht ge
heimzuhaltende Dokumente oder Gegenstände ab
handen kommen läßt oder für Unbefugte zugänglich 
aufbewahrt oder geheimzuhaltende Tatsachen of
fenbart und dadurch staatliche oder wirtschaftliche 
Interessen oder die Sicherheit der Deutschen Demo
kratischen Republik erheblich gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentli
chem Tadel bestraft.

Bestechung

§ 247
Wer in Ausübung staatlicher oder wirtschaftsleiten
der oder unter Mißbrauch ihm ausdrücklich übertra
gener Befugnisse für die pflichtwidrige Bevorzugung 
eines anderen oder für eine sonstige Verletzung sei
ner Dienstpflichten Geschenke oder andere Vortei
le fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentli
chem Tadel bestraft.

§ 248
Wer Geschenke oder andere Vorteile anbietet, ver
spricht oder gewährt, um einen anderen zu einer 
Handlung nach § 247 zu bestimmen, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

5. Abschnitt
Sonstige Straftaten gegen die allgemeine, 
staatliche und öffentliche Ordnung

§ 249
Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit durch asoziales Verhalten
(1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der 
Bürger oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu einer 
geregelten Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig 
ist, wird mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer der Prostitution nach
geht oder in sonstiger Weise die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit durch eine asoziale Lebensweise be
einträchtigt.
(3) In leichten Fällen kann von Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit abgesehen und 
auf staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht er
kannt werden.
(4) Ist der Täter nach Absatz 1 oder 2 oder wegen
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